
 

 

Temporäre Platzregeln in Ergänzung zu den dauerhaften Platzregeln der Golfanlage Hohwacht ( Plätze A,B und C ) 

(Aktualisiert am 24. April 2026; gültig bis zur nächsten Änderung). 

Sonderegeln für Penalty Areas - Musterplatzregel B-1: 

Die roten Penalty Areas rechts von Bahn 10 und Bahn 11 auf der B-Runde sind nur auf einer Seite festgelegt und erstrecken sich ins Unendliche.  

Dropzone Bahn 18 ( B-Runde ) 

Für die rote Penalty Area links vom Grün der Bahn 18 gilt ein Betretungsverbot. Kommt der Ball bei der Annäherung auf das Grün der Bahn 

18 in dieser zur Ruhe, kann der nächste Schlag - zusätzlich zu den Erleichterungsmöglichkeiten laut Regel 17.1 -, aus der Drop-Zone rechts 

vom Grün erfolgen.  

Markierungspfähle 

ALLE Markierungspfähle ( Entfernungsmarkierungen, rote- und gelbe Penalty Area Markierungen, blaue Markierungen für Boden in 

Ausbesserung, naturfarbene – fahnenmarkierte Stäbe die den Verlauf einer Gasleitung kennzeichnen), gelten als unbewegliche Hemmnisse 

und dürfen NICHT entfernt oder aus dem Boden herausgezogen werden. Bei Behinderung von Schwung, Stand oder Spiellinie darf straffreie 

Erleichterung nach Regel 16.1 in Anspruch genommen werden.   

Strafe bei Verstoß: 

- Im freien Spiel: Verwarnung bis zur Platzsperre 

- Im Lochspiel: mindestens Lochverlust bis zur Disqualifikation 

- Im Zählspiel: mindestens Grundstrafe bis zur Disqualifikation 

Kahlstellen im Gelände 

- Bei allen kahlen Stellen ( Stellen an denen kein Gras gewachsen ist ) im Gelände, ausgenommen Rough, wird nach Regel 16.1 

verfahren. Bezugspunkt ist der nächstgelegene Punkt der vollständigen Erleichterung. Behinderung gilt nicht als gegeben wenn 

die Kahlstelle nur den Stand des/der Spielers/Spielerin behindert.  

Vogelkot – Musterplatzregel F-12 

- Vogelkot und auch anderer Tierkot wird als loser hinderlicher Naturstoff betrachtet und darf nach Regel 15.1 entfernt werden. 

Klebt dieser am Ball nachdem der Ball im Gelände zur Ruhe gekommen ist, darf der Ball aufgenommen und gereinigt werden. 

Der Ball muss vorher markiert werden und an den gleichen Ort zurück gelegt werden. Findet sich in dem Bereich des Geländes in 

dem der Ball zur Ruhe gekommen ist kein Bereich der nicht von Kot bedeckt ist, darf nach Regel 16.1  verfahren werden.   

Strafe bei Verstoß: 

- Im freien Spiel: Verwarnung bis zur Platzsperre 

- Im Lochspiel: mindestens Lochverlust bis zur Disqualifikation 

- Im Zählspiel: mindestens Grundstrafe bis zur Disqualifikation 

Regel 1.2 – Richtlinien für das Verhalten von Spieler*innen auf der Golfanlage Hohwacht  

Lt. unseren Platzregeln/Turnierbedingungen ist ein schwerwiegendes Fehlverhalten, bzw. ein  schwerwiegender Verstoß beim Golfspiel  

( Handlung gegen das „Spirit of the Game“ ) und auf der gesamten Anlage wenn u.a.: 

- Mit einem Cart oder einem Trolley/E-Trolley zwischen Grün und Bunker oder zwischen Grün und Wasser oder über das Grün sowie 

über das Vorgrün gefahren wird.  Das Befahren der Abschläge ist ebenfalls nicht gestattet.  

- Herausgeschlagene Divots nicht zurückgelegt und festgetreten werden. 

- Spuren im Bunker nicht beseitigt werden. 

- Pitchmarken auf den Grüns nicht entfernt werden. 

- Müll auf dem Platz verteilt wird, anstatt diesen in die entsprechenden Mülleimer zu werfen, die an jedem Abschlag vorhanden 

sind.  

Strafe bei Verstoß: 

- Im freien Spiel: Verwarnung bis zur Platzsperre 

- Im Lochspiel: mindestens Lochverlust bis zur Disqualifikation 

- Im Zählspiel: mindestens Grundstrafe bis zur Disqualifikation 

Glocke an der linken Seite des Hindernisses an der Bahn 18 ( B-Runde ) 

Die Glocke ist IMMER zu läuten sobald alle Spieler*innen des Flights  die Glocke in Richtung Grün passiert haben, um der nachfolgenden 

Spielgruppe anzuzeigen, dass sie abschlagen darf.  

Wir möchten Sie bitten sorgsam mit unserem Golfplatz umzugehen, damit wir alle  gemeinsam viele schöne Golfrunden auf der 

Golfanlage Hohwacht miteinander spielen können und damit unser Greenkeeping-Team sich der ständigen Optimierung unserer Anlage 

widmen kann, anstatt Zeit zur Beseitigung von Schäden aufbringen zu müssen, die durch unkorrektes Verhalten, nicht Einhaltung der 

Etikette beim Golfspiel sowie Handlungen gegen das „ Spirit of the Game“  entstehen.  

 

Der Spielausschuss, 02. April 2026 

 


